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Mandanteninformation für Kapitalanlage & Versicherung 
1. Bausparvertrag: Wann fließen Bonuszinsen zu? 

Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag fließen dem Steuerpflichtigen nicht bereits mit dem 
jährlichen Ausweis der Zinsen auf einem von der Bausparkasse geführten Bonuskonto zu, 
wenn ein Anspruch auf die Bonuszinsen nur nach einem Verzicht auf das Bauspardarlehen 
entsteht, die Bonuszinsen erst bei Auszahlung des Bausparguthabens fällig werden und über 
sie nur in Verbindung mit dem Bausparguthaben verfügt werden kann. 
Hintergrund 
X schloss im Jahr 1995 einen Bausparvertrag "System A" bei der A Bausparkasse AG. Im Bausparan-
trag beantragte er die Ausgestaltung des Vertrags als "Renditesystem". Als Bausparsumme gab er 
100.000 DM an. 

Nach den Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge (ABB) erhält der Bausparer bei Verzicht auf 
das Bauspardarlehen einen Bonus. Dieser besteht in einer auf den Vertragsbeginn rückbezogenen Er-
höhung des Guthabenzinses um 2,5 % auf insgesamt 4,75 % jährlich. Der Bonus ist bei Auszahlung 
des gesamten Bausparguthabens fällig und wird dem Bausparkonto zu diesem Zeitpunkt gutgeschrie-
ben. Der Bausparer kann über den Bonus nur in Verbindung mit dem Bausparguthaben verfügen. 

Am 31.7.2013 wurde dem X von der Bausparkasse ein Betrag von 84.491 EUR ausgezahlt. Dabei 
handelte es sich u. a. um das Bausparguthaben von 58.203 EUR, Zinsen für Sparguthaben von 763 
EUR und einen "Schlussbonus" von 24.714 EUR. Darüber hinaus wurden X weitere Guthabenzinsen i. 
H. v. 247 EUR gutgeschrieben. 
Aufgrund einer Kontrollmitteilung erhielt das Finanzamt im August 2017 Kenntnis davon, dass X im 
Streitjahr Kapitalerträge i. H. v. 25.725 EUR erhalten hatte, für die kein Abzug von Kapitalertragsteuern 
durchgeführt worden war. 

Das Finanzamt erließ darauf einen Einkommensteuer-Änderungsbescheid, mit dem es die Bonuszin-
sen von 24.714 EUR berücksichtigte. 

Das FG wies die dagegen erhobene Klage ab. X habe über den Bonus nur in Verbindung mit dem 
Bausparguthaben verfügen können. Die Bonuszinsen seien dem X somit erst zusammen mit der Aus-
zahlung des Bonusguthabens im Jahr 2013 zugeflossen. Einen früheren Zufluss der Bonuszinsen 
durch den jährlichen "Vermerk auf dem Bonuskonto" lehnte das FG ab, da es bereits an einem An-
spruch auf die bonuszinsen vor 2013 gefehlt habe. Ein Anspruch auf die Zinsen habe frühestens bei 
Zuteilungsreife des Bausparvertrags und dem Verzicht auf das Bauspardarlehen entstehen können. 

Entscheidung 

Der BFH wies die Revision zurück. Die Bonuszinsen wurden zusammen mit dem Bausparguthaben 
erst am 31.7.2013 dem Bausparkonto gutgeschrieben und an den X ausgezahlt. Entgegen der Auffas-
sung des X führte der jährliche Ausweis der Bonuszinsen auf dem Bonuskonto noch nicht zu einem 
Zufluss i. S. v. § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG. Die Zinsen waren somit erst im Jahr 2013 der Besteuerung zu 
unterwerfen. 

Bei den von der Bausparkasse gutgeschriebenen Bonuszinsen handelt es sich um eine Erhöhung der 
dem X für die Überlassung des Bausparguthabens gewährten Guthabenzinsen. Die Bonuszinsen stel-
len deshalb – ebenso wie die Guthabenzinsen – ein Entgelt für die Überlassung von Kapitalvermögen 
zur Nutzung i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 EStG dar. Das gilt jedenfalls dann, wenn – wie im Streitfall 
– die Erwartung einer Rendite aus dem Bausparguthaben im Vordergrund steht. Dabei genügt es, 
wenn die Absicht, Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erzielen, nur als Nebenzweck verfolgt wird. 

Ein Zufluss durch Gutschrift in den Büchern des Verpflichteten kommt nur in Betracht, wenn und so-
weit eine Zahlungsverpflichtung besteht. Aus der Art und Weise der Verbuchung kann der Gläubiger 
keine Ansprüche herleiten. Ein Anspruch muss vielmehr vorausgesetzt werden, wenn es darum geht, 
ob der Schuldner durch eine bestimmte Buchung auf diesen Anspruch leisten und die Zahlung bewir-
ken wollte. Im Streitfall wurde ein solcher Anspruch nicht dadurch bewirkt, dass die Bonuszinsen bei 
der Bausparkasse jährlich auf einem Bonuskonto "vermerkt" wurden. Denn ein Anspruch auf die Bo-
nuszinsen entstand frühestens mit der Zuteilungsreife des Bausparvertrags und erforderte insbesonde-
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re einen Verzicht auf die Inanspruchnahme des Bauspardarlehens. X hat jedoch erst im Streitjahr 2013 
auf die Inanspruchnahme des Bauspardarlehens verzichtet. 
Ein jährlicher Zufluss der Bonuszinsen lässt sich auch nicht aus der vereinbarten Verzinsung ableiten. 
Denn auch diese Verzinsung sollte erst im Falle eines Darlehensverzichts zum Tragen kommen. Die 
Ausgestaltung der Verzinsung als eine auf den Vertragsbeginn rückbezogene Erhöhung der Gutha-
benzinsen lässt deshalb nicht den Schluss zu, dass dem X die Bonuszinsen bereits seit Vertrags-
schluss zustanden. Auch unter Berücksichtigung der Ausgestaltung des Bausparvertrags als Rendite-
vertrag kann nicht davon ausgegangen werden, dass bereits zu Beginn der Laufzeit des Bausparver-
trags ein Verzicht auf das Bauspardarlehen vereinbart worden sei und X über die Bonuszinsen bereits 
mit dem jährlichen Ausweis der Zinsen auf dem Bonuskonto habe verfügen können. X hatte keine Ver-
fügungsbefugnis über die jährlich auf dem Bonuskonto vermerkten Beträge vor einem Verzicht auf die 
Inanspruchnahme eines Bauspardarlehens und einer Auszahlung des Bausparguthabens. 

2. Riester-Rentenfaktor: Einseitige Herabsetzung durch den Versicherer ist rechtswidrig 

Die einseitige Kürzung einer fondsgebundenen Riester-Rente durch eine Lebensversiche-
rungsgesellschaft ist unwirksam. Die Abschmelzung der Rente widerspricht den vertraglichen 
Vereinbarungen. 
Hintergrund 

Einem Versicherungsnehmer aus Köln, der bei einer Lebensversicherung einen Versicherungsvertrag 
nach dem Riester-Renten-Modell angespart hatte, teilte die Versicherung im Jahr 2017 unter Hinweis 
auf den problematischen Kapitalmarkt und die vergangenen Niedrigzinsjahre mit, den vertraglich ver-
einbarten Rentenfaktor des im Jahre 2006 geschlossenen Riester-Vertrags i. H. v. 37,34 EUR pro an-
gesparter 10.000 EUR um fast ¼ auf 28 EUR kürzen zu müssen. 

Die Versicherung berief sich auf eine in den Versicherungsbedingungen enthaltene Anpassungsklau-
sel, wonach eine solche Anpassung bei besonderen Kapitalmarktbedingungen möglich sei. Die Klausel 
erlaubt die Kürzung des Rentenfaktors bis einen Tag vor Rentenbeginn, falls es hierfür ein "wirtschaft-
liches Erfordernis" gibt. 
Dies akzeptierte der Versicherungsnehmer nicht und klagte gegen die Versicherung. 

Entscheidung 

Das LG bewertete die Anpassungsklausel als unwirksam. Die Klausel unterliege der Inhaltskontrolle 
des § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB. Hiernach sei eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam, wenn sie den Verbraucher in unangemessener Weise benachteilige. 

Eine solche unangemessene Benachteiligung des Versicherungsnehmers sah das LG u. a. darin, dass 
die Klausel zugunsten der Versicherung eine Option zur Anpassung des Rentenfaktors für den Fall ei-
ner unvorhergesehen negativen Entwicklung des Kapitalmarkts vorsah, jedoch fehle umgekehrt eine 
angemessene spiegelbildliche Verpflichtung der Versicherung, im Fall von unvorhergesehenen Kos-
tenminderungen oder positiver Kapitalmarktentwicklungen die daraus gezogenen Vorteile und Über-
schüsse an den Kunden weiterzugeben. Die Regelung beinhalte damit eine einseitige Belastung des 
Kunden. 

Schließlich ist die Anpassungsklausel nach Auffassung des LG auch für den Versicherungsnehmer in-
transparent, da sie die Voraussetzungen für eine Absenkung des Rentenfaktors nicht nachvollziehbar 
und detailliert regle. Nach Auffassung des LG führt die Anpassungsklausel im Ergebnis zu einer nicht 
zu rechtfertigenden Äquivalenzstörung zulasten des Versicherungsnehmers. 
Eine Herabsetzung des Rentenfaktors kann der Versicherer auch nicht auf die Vorschrift des § 163 
Abs. 1 Satz 1 VVG stützen. Diese Vorschrift sieht eine Neufestsetzung der vereinbarten Prämie vor, 
wenn 

• sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und in nicht voraussehbarem Umfang gegen-
über den Rechnungsgrundlagen der vereinbarten Prämien geändert hat, 

• die neu festgesetzte Prämie angemessen und erforderlich ist, um die Dauer der Verfügbarkeit 
der Versicherungsleistung zu gewährleisten und 
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• ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen und Voraussetzungen überprüft und 
bestätigt hat. 

Gem. § 163 Abs. 1 Satz 2 VVG ist die Neufestsetzung allerdings für den Fall ausgeschlossen, dass die 
Versicherungsleistungen zum Zeitpunkt der ursprünglichen Kalkulation schuldhaft unzureichend kalku-
liert waren. 

Nach Auffassung des LG sind die Voraussetzungen für eine Anpassung nach dieser Vorschrift im kon-
kreten Fall nicht gegeben. Die Vorschrift sehe eine Anpassungsbefugnis für den Fall unzureichend kal-
kulierter Versicherungsleistungen aber keine Anpassungsbefugnis für den Fall vor, dass der Versiche-
rer geringere Kapitalerträge erwirtschaftet als er bei Vertragsschluss kalkuliert hat. 

3. Veräußerung von Kryptowährungen: Gewinne können steuerpflichtig sein 

Virtuelle Währungen in der Gestalt von Currency Token sind Wirtschaftsgüter, die bei Anschaf-
fung und Veräußerung innerhalb eines Jahres der Besteuerung als privates Veräußerungsge-
schäft unterliegen. 
Hintergrund 

X erwarb, tauschte und veräußerte im Streitjahr 2017 verschiedene Kryptowährungen. Es handelte 
sich um privat getätigte Geschäfte mit Bitcoins, Etherum und Monero. Im Jahr 2017 erzielte er daraus 
einen Gewinn von 3,4 Mio. EUR. 

Dementsprechend erklärte X für 2017 Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften von insgesamt 
3,4 Mio. EUR. Das Finanzamt veranlagte erklärungsgemäß und setzte Einkommensteuer fest (rund 
1.5 Mio. EUR). 

Dagegen erhob X Klage und wandte ein, es liege kein privates Veräußerungsgeschäft vor. Denn bei 
Kryptowährungen liege eine Kette aus digitalen Signaturen und damit kein Wirtschaftsgut i. S. v. § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor. Außerdem sei die Besteuerung wegen eines strukturellen Vollzugsdefi-
zits gleichheitswidrig. Das FG folgte dieser Argumentation nicht und wies die Klage ab. 
Entscheidung 

Der BFH bestätigte die Auffassung des FG und wies die Revision zurück. Ebenso wie das FG bejaht 
der BFH sowohl das Vorliegen eines Wirtschaftsguts als auch die Verneinung eines strukturellen Voll-
zugsdefizits. 
Der Begriff des (anderen) "Wirtschaftsguts" i. S. v. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG entspricht 
dem handelsrechtlichen Begriff des Vermögensgegenstands. Er ist auf der Grundlage einer wirtschaft-
lichen Betrachtungsweise weit auszulegen. Der Begriff umfasst nicht nur Gegenstände im Sinne des 
BGB (Sachen und Rechte), sondern auch tatsächliche Zustände, konkrete Möglichkeiten und Vorteile, 
die nach der Verkehrsanschauung einer besonderen Bewertung zugänglich sind. Daher kann auch ei-
ne zivilrechtlich nicht übertragbare (Rechts-)Position steuerrechtlich als eigenständiges Wirtschaftsgut 
angesehen werden, wenn sie in der Rechtspraxis entgeltlich einem Dritten überlassen und dadurch 
wirtschaftlich verwertet werden kann. 
Hiervon ausgehend stellen die von X erworbenen, getauschten und wieder veräußerten Kryptowäh-
rungen (Bitcoin, Etherum, Monero) Wirtschaftsgüter im Sinne dieser weiten Begriffsbestimmung dar. 
Es handelt sich wirtschaftlich betrachtet um Zahlungsmittel. Sie können für Bezahlvorgänge zwischen 
den Beteiligten genutzt werden und verfügen über zeitaktuelle Kurse. Der für den jeweiligen Token und 
die jeweilige Transaktion ermittelte (Kurs-)"Wert" belegt dessen Realisierbarkeit. Es liegen somit objek-
tiv werthaltige, selbstständig bewertbare Positionen (im Sinne einer Chance bzw. einer Möglichkeit) 
vor. Dies zeigt sich schon daran, dass die Erwerber tatsächlich ein Entgelt für die Übertragung der von 
X in handelbare Untereinheiten "verselbständigten" Token gezahlt haben. Die im Einzelnen komplexen 
technischen Zusammenhänge sind für die Eigenschaft als Wirtschaftsgut nicht entscheidend. 

Die durch Kauf oder Tausch erworbenen Currency Token waren dem X nach § 39 Abs. 1 AO als Wirt-
schaftsgüter zuzurechnen. Wegen des weiten Eigentumsbegriffs im Sinne wirtschaftlichen Eigentums 
kann eine werthaltige Position einer Person zugerechnet werden, wenn sie eine faktische Berechti-
gung (im Sinne einer "unbeschränkten Herrschaftsmacht") an der als Wirtschaftsgut zu qualifizieren-
den Position besitzt. Danach waren die von X erworbenen Currency Token ihm schon deshalb zuzu-
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rechnen, weil ihm aufgrund des "Private Key" in tatsächlicher Hinsicht die unbeschränkte Herrschafts-
macht zustand. Die Anschaffungs- und Veräußerungsvorgänge haben jeweils zu einem Rechtsträger-
wechsel und damit zu einem Veräußerungsgewinn bei X geführt. 

Eine gesetzliche Besteuerungsgrundlage (hier § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) ist verfassungswidrig, 
wenn die Gleichheit im Belastungserfolg durch die rechtliche Gestaltung des Erhebungsverfahrens in 
prinzipieller Weise verfehlt wird. Eine Gleichheitswidrigkeit folgt dabei nicht bereits aus der (vorgebli-
chen) empirischen Ineffizienz einer Norm, sondern nur aus einem Defizit des widersprüchlich auf Inef-
fektivität angelegten Rechts. 

Verfassungsrechtlich untersagt ist somit der Widerspruch zwischen dem normativen Befehl der Steu-
ernorm und einer nicht auf Durchsetzung angelegten Erhebungsregel. Es genügt daher nicht schon je-
der tatsächlich feststellbare Vollzugsmangel, um eine Abweichung von der erforderlichen Ausrichtung 
zu belegen. Nur wenn das Umsetzungsdefizit bereits in der Regelung selbst angelegt ist oder wenn 
Verstöße nicht konsequent unterbunden werden, prägt dies die tatsächliche Handhabung der Rege-
lung und lässt auf Defizite der normativen Sicherung schließen. 

Es fehlt schon an widersprüchlich auf Ineffektivität angelegten gesetzlichen Regelungen. Unbeschadet 
möglicher Vollzugsschwierigkeiten bei der Besteuerung von Veräußerungsgeschäften mit Currency 
Token, liegt nach Meinung des BFH jedenfalls keine der materiellen Regelung strukturell gegenläufige 
Erhebungsregelung vor. Auch eine bewusst geschaffene oder gesetzlich vorgegebene Kontrolllücke ist 
nach Auffassung des BFH nicht feststellbar. 


